
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 13 MaklerG Kündigung
 MaklerG - Maklergesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.03.2023

§ 13.

Ist keine bestimmte Vertragsdauer vereinbart, so kann der Maklervertrag von jedem Vertragspartner jederzeit ohne

Einhaltung einer Frist gekündigt werden.
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